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Verordnung
über das Statut des Büros für wirtschaftliche und 

wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
mit dem Ausland.

Vom 8. November 1962

Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 1958 
über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBL I S. 865) wird für das Büro für wirtschaft
liche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
mit dem Ausland folgendes Statut beschlossen:

§ 1
Rechtliche Stellung

(1) Das Büro für wirtschaftliche und wissenschaftlich- 
technische Zusammenarbeit mit dem Ausland (im fol
genden als Büro bezeichnet) ist ein zentrales staatliches 
Organ des Ministerrates.

(2) Das Büro ist juristische Person und Haushalts
organisation. Es hat seinen Sitz in der Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.

(3) Das Büro untersteht dem Stellvertreter des Vor
sitzenden des Ministerrates für die wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit dem 
Ausland und die Grundfragen des Außenhandels (im 
folgenden als Stellvertreter des Vorsitzenden des Mini
sterrates bezeichnet).

Aufgaben
§ 2

(1) Das Büro führt seine Aufgaben auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands in Verwirklichung der gesetzlichen Be
stimmungen der Deutschen Demokratischen Republik 
durch.

(2) Das Büro bereitet unter Berücksichtigung der auf 
dem Gebiet der internationalen wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit festgeleg
ten Verantwortung anderer zentraler Staats- und Wirt
schaftsorgane die Aufgaben vor, die dem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Ministerrates für die

— Koordinierung und Kontrolle der Arbeiten, die im 
Rahmen des RGW und in anderen sozialistischen 
Wirtschaftsorganisationen durchzuführen sind,

— zweiseitige wirtschaftliche und wissenschaftlich- 
technische Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Ländern,

— wirtschaftlichen Beziehungen der Deutschen Demo
kratischen Republik mit nichtsozialistischen Län
dern, insbesondere mit den jungen Nationalstaaten,

obliegen.
§ 3

Das Büro bereitet die Sitzungen der beim Stellver
treter des Vorsitzenden des Ministerrates bestehenden 
Kommission für die internationale wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit vor und 
wertet sie aus.

§ 4
(1) Das Büro

— bereitet die Direktiven des Präsidiums des Minister
rates für das Auftreten der DDR-Delegationen in 
den Tagungen des RGW und seines Exekutivkomi
tees vor;

— bereitet die Beschlüsse des Präsidiums des Mini
sterrates, die sich aus den Empfehlungen und Be
schlüssen des RGW und seines Exekutivkomitees 
ergeben, vor und arbeitet Berichte und andere Maß
nahmen hierzu aus.

(2) Das Büro
— arbeitet die grundsätzlichen Fragen aus, die die 

Arbeit der DDR-Delegationen in den Ständigen 
Kommissionen des RGW betreffen;

— organisiert die regelmäßige Zusammenarbeit, Infor
mation und Beratung mit den DDR-Delegationen 
der Ständigen Kommissionen des RGW;

— bereitet die von den DDR-Delegationen ausgearbei
teten Direktiven für deren Auftreten in den Ständi
gen Kommissionen des RGW für die Bestätigung 
durch den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates vor;


